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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REG~ERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

6, März 1973 Nr. 1016

Die rohneremein~~ieder~sg~n unterbreitet dem Regie—

rungs rat den~

strasse zur Genehmigung.

Das Neumattgebiet war bereits früher in die Planung mitein—

bezogen worden:. Im Zuge der Güterzusammenlegung musste seiner—

zeit das Gebiet innerhalb des Zusammenlegungsperimeters aus

der Planung ausgeklammert werden Ueber den ganzen Bereich

v~fri K±~aftw~rk im Westen, d~~Doffbachim Norden, dem Kanal

im Süden und der SchmiedestraSs~im Osten, wird die Gemeinde

in Verbindung mit dem Kanton eineNeüplanung, speziell inbe—

zugder Verkehrserschliessung studi~eren.

Um die vorgesehene Ueberbauung äuf GB Niedergösgen Nr. 380

nicht zu blockieren, hat die Gern?inde eine Wohn— und Gewer

bezone mit einer AZ von 0,65 a~~geschieden.

Im Bereich längs der Kawtonsstrasse ist auf der Südseite eine

Baulinie von5 m eingezeichnet worden. Diese kann so nicht

g~neh~nigt w~±d~n, da bereits im östlichen Teil eine Baulinie

von 6 m mit‘~R3‘~r. 653 vom 11.2.1972 festgelegt wurde, Diese

muss in westlicher Richtung als Fortsetzung der bereits rechts

gültigen beibehalten werden, Die Genehmigung der Wohn- und

~we±~b~zone nn:t einer .AZ von 0,65 bezieht sich nur auf den

Bereich zwischen Dorfbach und der neuen, durch das Kant,

Tiefbatiamt festgelegten, rot eingezeichneten Baulinie

(schraffierte Fläche).

Aus den bereits dargelegten Gründen kann die südlich des Dorf—

baches vorgesehene Wohn— un~ ~ewerbezone (AZ 0,75) nicht ge—

nehmigt werden, Im weitern wird der Streifen, vor der vom

Kant. Tiefbauamt festgelegten Baulinie,nicht genehmigt.
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Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 8, September

bis 8. Oktober 1972, Während der gesetzlichen Frist wurden

keine Einsprachen eingereicht, sodass der Gemeinderat diesen

Plan an der Sitzung vom 17. Oktober 1972, aufgrund von § 15

des Kant, Baugesetzes genehmigte,

Formell wurde das Verfahren richtig durchgefUhrt.

Hateriell sind keine Bemerkungen anzubringen

E~~ird
beschlossen:

1. Genehmigt wird: Die Wohn- und Gewerbezone mit einer AZ von

.0,65. Diese bezieht sich auf den Bereich

- zwischen Dorfbach un der neuen, durch das
Kant,. Tiefbauamt festgelegten Baulinie

(schraffierte Flc~che)

2~ Wic1~rene~igt..Die. Wohn- und Gewerbezone mit einer AZ von

wird: 0,75, sowie der Streifen vor der vom Kant,

Tiefbauamt festgelegten Ba~linie,

3~ Di~ Gemeindewird verhalten dem Amt fUr~Rat~m~3lanung noch
2 Pläne, wovon 1 auf Leinwand aufgezogen,~rnit dem Geneh~

mi~ings~ermerk der Gemeinde ver~ehen, zuzu~tellen,

L~, Bestehende Plane verlieren ihre Rechtskraft, soweit sie

mit dem vorstehenden in Widerspruch stehen
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Bau-Departement (2)
Kant, Hochbauaint (2)

Kant, Tiefbauamt (2)

Jur. Sekretär des Bau—]Jepartementes

Amt fUr Raumplanung (2), tAktenund1~~~

Kreisbauamt II, Olten,~

Amtschreiberej Olten, ~j~jjen.pian

Sekretariat der Katasterschatzung

Kant. Finanzverwaltung (2)

Ammannamt der EG. Niedergösgen

Baukornrnission der EG. Niedergösgen, ~LLen.pi~a

Amtsblatt: Publikation Ziff, 1+2 des Dispositivs
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